
 
Beschlussvorlage 

 
- öffentlich - 

 
Drucksache Nr. 252/FB2/2012 

 
 
Beratungsfolge Termin Behandlung 

Sozialausschuss 12.11.2012 nicht öffentlich 
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg 03.12.2012 öffentlich 

 
 
 

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Wacker 

Betreff: Satzung zur Änderung der Wasserwehrsatzung der Großen 
Kreisstadt Eilenburg 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
Der Stadtrat beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Wasserwehrsatzung der 
Großen Kreisstadt Eilenburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wacker 
Oberbürgermeister
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Problembeschreibung/Begründung: 

 

Die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Land-
wirtschaft zum Hochwassernachrichten- und Alarmdienst im Freistaat Sachsen (Hoch-
wassermeldeordnung – VwV HWMO) vom 08.07.2008 wurde durch die Verwaltungs-
vorschrift vom 02.07.2012 (SächsABl. S. 858) mit Wirkung vom 20.07.2012 erneut 
geändert. Dies ist in unserer Satzung zu vermerken. 
 
Maßgebliche Neuerung für Eilenburg sind die Alarm- und Meldestufen der Hochwasser-
pegel. 
Konkret erfolgte eine Änderung bei der Alarmstufe 1 für den Hochwassermeldepegel  
Golzern 1 an der Vereinigten Mulde. Ab o. g. Datum wurde für diese Stufe eine Höhe 
von 3,60 m festgelegt (bisher 3,20 m). 
 
Im internen Hochwasserabwehr- und Alarmierungsdokument wurde die Veränderung 
bereits eingearbeitet. 
 

 

finanzielle Auswirkungen ja  nein  

  
 
 
Gremium Abstimmungsergebnis 

Sozialausschuss Ja 4  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0 

 
 
 
 
 
 


